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BETREFF  Lohnsteuerliche Behandlung von Deutschkursen für Flüchtlinge 
   

   GZ  IV C 5 - S 2332/09/10005 
DOK  2017/0578781 

  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Zur Frage, ob Arbeitgeberleistungen für Deutschkurse zur beruflichen Integration von 
Flüchtlingen zu Arbeitslohn führen, gilt im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden 
der Länder Folgendes:  
 
Berufliche Fort- oder Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers führen nach R 19.7 LStR 
nicht zu Arbeitslohn, wenn diese Bildungsmaßnahmen im ganz überwiegenden betrieblichen 
Interesse des Arbeitgebers durchgeführt werden. Bei Flüchtlingen und anderen Arbeit-
nehmern, deren Muttersprache nicht deutsch ist, sind Bildungsmaßnahmen zum Erwerb oder 
zur Verbesserung der deutschen Sprache dem ganz überwiegenden betrieblichen Interesse des 
Arbeitgebers zuzuordnen, wenn der Arbeitgeber die Sprachkenntnisse in dem für den Arbeit-
nehmer vorgesehenen Aufgabengebiet verlangt.  
 
Arbeitslohn kann bei solchen Bildungsmaßnahmen nur dann vorliegen, wenn konkrete 
Anhaltspunkte für den Belohnungscharakter der Maßnahme vorliegen.  
 
Dieses Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden und wird im Bundessteuerblatt Teil I 
veröffentlicht. 
Es steht ab sofort für eine Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesfinanzministeriums 
unter www.bundesfinanzministerium.de zur Ansicht und zum Download bereit.  
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